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Der Entwurf eines Fünfter Gesetzes zur Änderung des Elften Buches Sozialgesetz-

buch (Pflegestärkungsgesetz 1) sieht eine Anpassung der Pflegeleistungen ab dem

1. Januar 2015 vor. Hier erhalten Sie einen Überblick, wie sich die Leistungen nach
Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Januar 2015 erhöhen würden.
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* Gilt für Persorien mit dauerhaft erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz im Sinne

von 5 452 5GB X] - das sind vor allern an Demenz erkrankte Menschen

Das Pflegegeld kann in Anspruch genommen werden, wenn Angehörige oder Ehrenamtliche die Pflege
übernehmen. Das Pflegegeld kann auch mit Pflegesachleistungen kombiniert werden.



FR Bundesministerium a“ & für Gesundheit 2 N Be a

ANSPRÜCHE AUF PFLEGESACHLEISTUNGEN FÜR HÄUSLICHE PFLEGE

| SELNE DEF VTLEREDBEGITTUENEN. eg Eu rs Bo, ee ne |

| “ “ | \Afgaden ın burg) Die Zu | (Angaben in Zuro) bis zu |
ee ——— anaenu Sum mmeuunansuurne)

; Pflegestufe 0 (mit Demenz“) | 335) |
| g l | 23 | 231)

| Pflegestufe I (mit Demenz”) | 565 | 589 |

um— —  —— —— — —. .— — —. — — —.— |

Pflegestufe I - 1.100 1.144 || Pflegestufe II {mit Demenz“) | 1.250 | 1.298 |
m mannnnanuntan annmunnnnmnmennnannirn nn nn presentmn menucan HH

Pflegestufe III 1,550 1.612

Pflegestufe III {mit Demenz”) 1.550 1.612

Härtefall 1.918 1395 |

Härtefall (mit Demenz“) 1.918 1.995
neLU

* Silt für Personen mit dauerhaft erheblich eingeschränkter ÄAlltagskompetenz im Sinne
von & 453 SGB XL - das sind vor allem an Demenz erkrankte Menschen

Pflegesachleistungen können für die Hilfe durch einen ambulanten Pflegediensies eingesetzt werden.

Pllegesachleistungen können auch mit dem Pflegegeld kombiniert werden.
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* Gilt für Personen mit dauerhaft erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz im Sinne

von $ 453 5GB XI - das sing vor allem an Demenz erkrankte Menschen

Grundsätzlich werden unter dem Begriff Pflegehilfsmittel Geräte und Sachmittel verstanden, die

zur häuslichen Pflege notwendig sind, sie erleichtern und dazu beitragen, dem Pflegebedürftigen

eine selbstständige Lebensführung zu ermöglichen.
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* Gilt für Personen mit dauerhaft erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz im Sinne
von $ 45a 5GB XI - das sind vor allem an Demenz erkrankte Menschen

Macht die private Pflegeperson Urlaub oder ist sie durch Krankheit vorübergehend an der Pflege gehin-

dert, übernimmi die Pflegeversicherung die Kosten einer Ersafzpflege.

Ab dem 1. Januar 2015 ist eine Ersatzpflege bis zu 6 Wochen pro Kalenderjahr möglich. Außerdem kann

bis zu 50% des Leistungsbetrags für Kurzzeitpflege (das sind bis zu 806 Euro) künftig zusätzlich für Ver-

hinderungspflege ausgegeben werden. Verhinderungspflege kann dadurch auf max. 150% des bisherigen

Betrages ausgeweitet werden. Der für die Verhinderungspflege in Anspruch genommene Erhöhungsbe-

trag wird auf den Leistungsbetrag für eine Kurzzeitpfiege angerechnet.

Bei einer Ersatzpilege durch nahe Angehörige wird die Verhinderungspflege auch ab \. Tanıuar 2015 auf

sis zu 6 Wochen im Kalenderjahr ausgedehnt. Die Aufwendungen sind grundsätzlich auf den Löfachen

Betrag des Pfiegegeldes der festgestellten Pflegestufe beschränkt.
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Unter Tages- und Nachtpflege (teilstationäre Versorgung) versteht man die zeitweise Betreuung im

Tagesverlauf in einer Pflegeeinrichtung.

Ab dem 1. Januar 2015 können die Leistungen der Tages- und Nachtpflege neben der ambulanten

Pflegesachleistung /dem Pflegegeld in vollen Umfang in Anspruch genommen werden.
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Viele Pflegebedürftige (im Sinne des Rechts der Pflegeversicherung) sind nur für eine begrenzte Zeit auf

vollstationäre Pflege angewiesen, insbesondere zur Bewältigung von Krisensituationen bei der häuslichen

Pflege oder übergangsweise im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt. Für sie gibt es die Kurzzeit-

pflege in entsprechenden stationären Einrichtungen.

Ab dem 1. Januar 2015 wird gesetzlich klargestellt, dass der im Kalenderjahr bestehende, noch nicht

verbrauchte Leistungsbeirag für Verhinderungspflege auch für Leistungen der Kurzzeitpflege eingesetzt

werden kann. Dadurch kann der Leistungsbetrag der Kurzzeitpflege maximal verdoppelt werden; parallel

kann auch die Zeit für die Inanspruchnahme von 4 aufbis zu 8 Wochen ausgeweitet werden. Der für die

Kurzzeitpflege in Anspruch genommene Erhöhungsbetrag wird auf den Leistungsbeirag für eine Verhin.-
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* Gilt für Personen mit dauerhaft erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz irn Sinne

von $ 45a SGB XI- das sind vor allem an Demenz erkrankte Menschen

Neue Wohnformen, unter anderem Senioren-Wohngemeinschaften sowie Pflege-Wohn-Gemeinschaften,

bieten die Möglichkeit, zusammen mit Frauen und Männern in der selben Lebenssituation zu leben und

Unterstützung zu erhalten - ohne auf Privatsphäre und Eigenständigkeit zu verzichten.

Durch das Pflegestärkungsgesetz I wird die Inanspruchnahme der oben genannten Leistungen deutlich
entbürokratisiert und vereinfacht.
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Wenn ein Pflegebedürftiger oder jemand, der in seiner Alltagskompetenz dauerhaft erheblich
eingeschränkt ist, zu Hause gepflegt und betreut wird, kann es hilfreich sein, das Wohnumfeld an

die besonderen Belange des Pflege- oder Betreuungsbedürftigen individuell anzupassen.
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Durch Leistungen der vollstetionären Pliege werden Pflegebedürfüge, die zum Beispiel in einem

Dflegeheirn leben, unterstützt.

PFLEGE IN VOLLSTATIONÄREN EINRICHTUNGEN DER HILFE

FÜR BEHINDERTE MENSCHEN

nneatdım: Leistungen 2014 pro Monat Leistungen ab 2015 pro Monat
Stufe der Pflegebedürftigkeit ee P se P

(Angaben in Euro) (Angaben in Euro)

Pflegestufe I-III 256 266
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Den Betreuungsbetrag erhalten Versicherte mit erheblich eingeschränkter Alltagskornpetenz

(psychisch kranke, behinderte oder demenzieli erkrankte Menschen). Es wird je nach Beireuungsbedarf
ein Grundbetrag oder ein erhöhter Betrag gewährt.

&b dem 1. Januar 2015 werden zusätzliche Betreuungsleistungen um die Möglichkei ergänzt,

niedrigschwellige Entlastungsleistungen in Anspruch zu nehmen.

Wer seinen Anspruch auf ambulante Pilegesachleistungen nicht voll ausschöpft, karın zudem

ab 1. Januar 2015 den nicht für den Bezug von ambulanten Sachleistungen genutzien Beirag-

maxlınal aber 40 Prozent des hierfür vorgesehenen Leistungsbetrages - für niedrigschweilige

Betreuungs- und Entlastungsangebote verwenden.



Rheinisch-Bergischer Kreis
Kommunale Konferenz Alter und Pflege 27.01.2015

un | Ersies Pfiegesiärkungsgeseiz (PSG |) Vorlagen Mr. |
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| Mitteilung: |
Das Pilegeversicherungsgeseiz (SGB XI) ist ab dem 01.01.2015 durch das „Erste |
Pflegesiärkungsgeseitz“ (PSG |} geändert worden. Das Gesetz enthält im Wesentlichen |
Leistungsverbesserungen zur Stärkung und Entlastung pflegender Angehöriger sowie zur |

Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf. |
Zur „Stärkung der häuslichen Pflege“ werden Leistungen flexibilisiert und ausgebaut. |
Bestehende Betreuungsleistungen in der ambulanten Pflege werden ausgeweitet und |

| Entiastungsleistungen eingeführt. Im stationären Bereich ist die Ausdehnung der zusätzlichen |Betreuungsangebote nach $ 87b SGB XI (Leistungen für dementiell erkrankte Menschen) |
| vorgesehen. Die Leistungsbeträge wurden mit Wirkung zum 01. Januar 2015 angehoben.

I

| Näheres ist den Erläuterungen, der beigefügten Gesamtübersicht der Leistungen (Anlage 1 |
| sowie der beigefügten Broschüre des Bundesgssundheiisministeriums (Anlage 2) zu |
| eninehmen. Darüber hinaus informiert ein neues interaktives Internelangebot des |
| Bundesgssundheitsministerlums „der Pfiegeleistungs-Helfer" (digitaler Ratgeber), welche ;

| Prlegeleistungen im Einzelfall in Frage kommen: |
| Ä
| |
; |

|
|

| SeaDar
5 I

| |

|
\ Markus Fischer |



Information zum Ersten Pflegestärkungsgesetz

He meisien Pflegebedürigen wünschen sich so lange wie möglich zu Hause In der verlaufen
Umgebung gepilegi zu werden. Mehr als zwei Dritfisl aller Pilegebedürfiigen werden auch zu Hause
gepflegt, meist durch Angehörige oder ambulanie Pfiegediensie. Um die Pflege zu Hause hessar
zu unterstüiizen, werden die Leistungen für die häusliche Pflege spürbar ausgeweitet.

Die Leistungen der Verhinderungs- und Kurzzeitpflege können in Zukunft besser mitein-
ander kombiniert werden.

Wer eine Kurzzeitpflege in Anspruch nimmt, z.B. wenn der Pflegeaufwand nach einem Kranken-
hausaufenthalt so hoch ist, dass für ein paar Wochen die Unterbringung in einer Pfiegeeinrichtung
nötig wird, kann schon heute seinen Anspruch auf Verhinderungspflege hierfür verwenden. Stali
vier Wochen sind bis zu acht Wochen Kurzzeitpflege pro Jahr möglich, die Pflegekasse übernimmt
dafür künflig bis zu 3.224 Euro (bisher bis zu 3.100 Euro). Künftig gilt dies in ähnlicher Weise auch
bei der Verhinderungspflege: Wenn der pflegende Angehörige krank ist oder eine Auszeit braucht,
wird eine Pflegekraft oder Vertretung benötigt. Diese so genannte Verhinderungspflege soll künftig
unter enisprechender Anrechnung auf den Anspruch auf Kurzzeilpflege bis zu sechs Wochen in
Anspruch genommen werden können statt bisher bis zu vier. Bisher stand für Verhinderungspflege
pro Jahr bis zu 1.550 Euro, künftig stehen bis zu 2.418 Euro jährlich zur Verfügung. So können
pflegende Angehörige besser die Unterstützung wählen, die in ihrer konkreten Situation am besten
hilft.

Die Leistungen für Tages- und Nachtpilege (teilstationäre Pflege) werden ausgebaut.

Bisher wurden die Inanspruchnahme von Tages-/Nachipflege und die ambulanten Pflege-
leistungen (Pfiegegeld und/oder ambulante Sachleistungen) zum Teil aufeinander angerschnei
Das änderi sich: \Wer ambulante Sachleistungen und/oder Pflegegeld bekommt, kann könfig
Tages- und Nachipfiege daneben ohne Anrechnung voll In Anspruch nehmen. Damit sieht deutlich
mehr Geld für Beirenung zur Verfügung. Beispiel! Bisher gab es für die Kombination von Tages-
pflege und ambulanten Pflegesachleistungen in Pflegestufe II bis zu 2.325 Euro. Künflg stehen
hierfür bis zu 3.224 Euro monatlich zur Verlbgung. Auch Demenzkranke profilieren ersimals von
dieser Leistung.

Niedrigschwellige Betreuungs- und Entllastungsangebole werden gestärkt.

Die zusäizlichen Beireuungs- und Entlasiungsleistungen werden ausgebaut und auf alle Piiege
bedürfligen ausgedehnt. Demnenzkranke bekommen bis zu 104 oder 208 Euro/Monal (bisher: bis zu
100 oder 200 Euro/Monat). Künftig werden auch bei rein körperlicher Beeinträchtigung 104 Zuro

pro Monat von der Pflegekasse erstattet. Damit können Leistungen von Kurzzeii- und
Verhinderungspflege, Tages- und Nachtpflege und Betreuungsleistungen durch ambulante
Pflegediensie oder nach Landesrecht anerkannte niedrigschwellige Angebote finanziert werden. Es
können aber auch anerkannie Haushalts- und Serviceangebote oder Alltagsbegileiter finanziert
werden, die bei der hauswirtschaftlichen Versorgung und der Bewältigung sonstiger
Alltagsanforderungen im Haushalt helfen.
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Das können auch Pflegebegleiter der Angehörigen sein, die bei der Organisation und Bewältigung
des Pflegealliags helfen. Und auch die Aufwandsentschädigung für einen, nach Landesrecht
anerkannten ehrenamtlichen Helfer, kann damit bezahlt werden, der zum Beispiel beim Gang auf
den. Friedhof begleitet oder beim Behördengang unterstützt. Niedrigschwellige Betreuungs- und
Entlastungsangeboie können künftig auch anstelle eines Teils der Pflegesachleistung in Anspruch
genommen werden (neue "Umwidmungsmöglichkeit" in Höhe von bis zu 40 Prozent des jeweiligen
ambulanten Pflegesachleistungsbeirags).

Die Zuschüsse für Umbaumaßnahmen und Pfiegehikismitie! werden erhöht.

Of sind ss Umbaumaßnahmen wie Rollstuhlrampen, begehbare Duschen oder die Verbreiterung
von Türen, die es Pflegebedürfigen ermöglichen, in eigenen Zuhause oder in einer Pflegewohn-
gemeinschaft zu bleiben. Daher sind ab dem i. Januar 2015 die Zuschüsse hierfür deutlich

gesieigert: Yon bisher bie zu 2.557 Euro auf aktuell bis zu 4.006 Euro pro Maßnahme. Leben
mehrere Priegebedürfige gemeinsam in einer Wohnung, können sie statt bis zu 10.228 Euro jeizi
bis zu 16.000 Euro pro Maßnahme erhalten. Auch die Zuschüsse zu Pflegehilfsmitteln, die im Alltag
verbraucht werden, werden deutlich angehoben (von bis zu 31 Euro auf bis zu 40 Euro je Monat).

B Was wirel zur Untersiüiizung der pflegenden Angehörigen getan?

Jede Prlegesituation ist anders. Die pflegenden Angehörigen sollen deshalb besser in ihrer
konkreten Situation entlastet werden. Die Untersiützungsangebote werden ausgeweitet, und die
Leistungen können passgenauer in der konkreten Situation eingesetzt werden. Damit steht auch
mehr Geld für Befreuung zur Verfügung. Unterstützungsleistungen wie die Kurzzeit-,
Verhinderungs- und Tages- und Nachipflege, sollen ausgebaut und besser miteinander kombiniert
werden können. Zudem können mehr zusätzliche niedrigschwellige Betreuungs- und
Entlastungsangebote in Anspruch genommen werden und die Zuschüsse für nötige
Umbaumaßnahmen und zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel steigen deutlich. Auch die
Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf soll verbessert werden. Wer kurzfristig die Pflege eines
Angehörigen organisieren muss, etwa nach einem Schlaganfall, kann eine Lohnersatzleistung für
eine bis zu zehniägige Auszeit vom Beruf erhalten, vergleichbar dem Kinderkrankengeld. Durch
das ersie Pflegesiärkungsgesetz werden zur Finanzierung dieser Leistung 100 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt.

Wehr zusätzliche Betreuungskräfte in voll- und teilstationären Pflegeeinrichiungen.
in sialionären Pflegeeinrichtungen werden die Leistungen im Umfang von rund 7 Milliarde Euro
verbessert. Damit wird die VWorausseizung dafür geschaffen, dass die Zahl der zusätzlichen
Beireuungskräfte von bisher rund 25.000 auf bis zu 45.000 Betreuungskräften erhöht werden kann.
Die ergänzenden Beireuungsangeboie durch zusätzliche Betreuungskräfte sollen künftig allen
Pflegebedürfiigen offen siehen, bisher waren sie Pflegebedürftigen mit erheblichem allgemeinen
Betreuungsbedarf (z.B. Demenzkranke) vorbehalten. Das verbessert den Pflegealltag in den voll-
und ieilstationären Pflegeeinrichiungen. Zudem profitieren die Pflegebedürftigen in Pflege-
einrichtungen natürlich auch von der Erhöhung der Leistungsbeträge aus der Pflegeversicherung.
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B Wie werden neue Wohnformen unterstützt?

Neue Wohnformen werden besser unterstützt.

Der Wohngruppenzuschlag, den. Pflegebedürfige aus der Pfilegeversicherung erhalten, wenn sie
eine Pflegekraft in einer ambulant betreuten Wohngruppe mit mindestens drei Pflegebedürfigen
beschäftigen, wird künftig auf 205 Euro pro Monat erhöht. Außerdem gibt es eine Anschuk-
finanzierung (bis zu 2.500 Euro je Pfiegebedürfigen, maximal 10.000 Euro insgesamıi le Wohr-
gruppe) für die Gründung einer ambulant beireuten Pflege-Wohngrunps, die künflig einfacher ir
Anspruch genommen werden kann. Diese Leisiungen siehen künftig auch Personen in der so
genannlen Pfiegesiufe 0 Ünsbesongere Demenzkranke) zur Verfügung. Auch der Zuschuss für
Umbaumaßnahmen wird deutlich aufgestockt, Wohngruspenr können könfig bis zu 15.000 Zur
erhalten. Das hit auch den neuen Wohnformen.

Der Leistungsanspruch von dementiell Erkrankten wird deutlich erweitert
Bislang hatten Menschen, die zwar in ihrer Altagskompelenz erheblich eingeschränkt sind, deren
Pflegebedarf aber unterhalb der Pfiegesiufe | liegt (sogenannte Pflegestufe 0), nur einen einge-
schränkten Leistungsanspruch. Dieser wird jeizt maßgeblich erweitert: Künflig können diese
Versicherten auch Leistungen ger Tages- und Nachtpflege, der Kurzzsiipfiege ung den Zuschlag
für Mitglieder ambulant betreuter Wohngruppen erhalten. Zudem wird ihnen ermöglicht, die An-
schubfinanzierung für ambulant betreute Wohngruppen zu bekommen. Damit erhalten sie jeizi
Zugang zu allen Leistungen im ambulanten Bereich, die auch Personen mit einer Pflegestufe
zustehen. Das vereinfacht auch die Einführung des neuen Pflegebedürfligkelisbegrifis.

= Was verbessert sich für körperlich beeinträchtigte Pflegebedürftige (z. ®.
nach einem Schlaganfall)?

Vorwiegend körperlich beeinträchtigte Pflegebecürftige erhalten einen Anspruch auf
zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen.

Bislang haften nur Menschen mit einer auf Dauer erheblich eingeschränkten Alltagskompelenz
{also insbesondere an Demenz Erkrankle) einen Anspruch auf zusätzliche Beireuungs- und
Entlastungsleisiungen nach & 45b 5GB X: Auch das wird sich jeizl grundlegend ändern
Pllegebedürfige, die stärker körperlich eingeschränkt eind = x B. nach einem Schlaganfall -
erhalten jeizi ebenfalls einen Anspruch auf enisprechende Leisiungen. Damii bekommen «ie
Beiroffenen nun auch ersimals einen Anspruch auf niedrigschwelllge Hilfen, d.h. sie können sich
vor Or ein Angebot suchen, das nach Landesrecht anerkannt ist, ung bekommen die Koslen bis
zur Höhe von 104 Euro monatlich bzw. 1.248 Euro pro Jahr erstattet. Zudem sieht ihnen künftig
ebenfalls ale — oben bereits angefühne — Möglichkeit zu, zusätzlich maximaı den hälftigen

Anspruch auf ambulante Sschleisiungen für solche niedriaschwelllgen Angeboie zu verwenden.
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